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EINTRAGUNGSPROZESS 
 

 
 

 

PADERBORN   
Ulrike Rhode 
Abteilungsleitung   0 52 51 / 700-120 @  rhode@kh-paderborn-lippe.de 
   
Elena Klocke   0 52 51 / 700-207 @  elena.klocke@kh-paderborn-lippe.de 
Innungsbereiche Elektroniker, Metall, Tischler 

   
Christiane Thöne   0 52 51 / 700-121 @  christiane.thoene@kh-paderborn-lippe.de 
Innungsbereiche Bäcker, Fleischer, Bau, Dachdecker, Friseur, Kfz, Maler und Lackierer, Steinmetz und Bildhauer, 

Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Zimmerei und Holzbau, Kaufmann/-frau für Büromanagement 
   
LIPPE   

Sabine Schwarz   0 52 31 / 9701-27 @  sabine.schwarz@kh-paderborn-lippe.de 
   
Erika Buttler 
in Vertretung   0 52 31 / 9701-30 @  erika.buttler@kh-paderborn-lippe.de 

  

Ausbildungsvertrag erstellen 
Bitte nutzen Sie den Musterausbildungsvertrag und ergänzen die relevanten Inhalte. Nur ordnungsgemäß und 
vollständig erstellte Ausbildungsverträge können zur Eintragung weitergereicht werden. Legen Sie uns gerne 
den Vertragsentwurf vor Unterzeichnung zur Kontrolle vor. 
Das Formular für den digitalen Berufsausbildungsvertrag und aktuelle Informationen stehen Ihnen unter 
https://www.kh-online.de/ausbildungsmanagement/pruefungswesen/ zur Verfügung. Bitte beachten Sie 
die nachstehenden Bearbeitungshinweise auf folgenden Seiten 2+3. 

Drucken und unterschreiben 
Den erstellten Ausbildungsvertrag drucken Sie aus und lassen diesen von den Vertragsparteien unterschreiben 
(trotz zunehmender Digitalisierung ist eine Unterschrift nach wie vor gesetzliches Erfordernis). 

PDF erstellen – Mailversand an Kreishandwerkerschaft 
Danach erstellen Sie aus dem Ausbildungsvertrag und dem Antrag auf Eintragung inkl. aller notwendigen An-
lagen (z.B. ärztliche Bescheinigung, Zeugnisse) eine gescannte PDF-Datei und senden diese an unsere zu-
ständigen Sachbearbeiter (siehe unten). Die Originalunterlagen verbleiben im Ausbildungsbetrieb. 

Überprüfung - Abstimmung - Weitergabe  
Die eingereichten Vertragsunterlagen werden überprüft, notwendige Ergänzungen oder Änderungen werden 
mit dem Ausbildungsbetrieb abgestimmt, danach erfolgt die digitale Weitergabe an die Handwerkskammer.  

Eintragungsbescheid 
Nach erfolgter abgeschlossener Antragsprüfung erhalten alle Vertragsparteien einen Eintragungsbescheid. Die-
ser Bescheid dient als Nachweis über die Eintragung des Ausbildungsverhältnisses in die Lehrlingsrolle.  

Ihre Ansprechpartnerinnen vor Ort 

Online-Vertrag der Handwerkskammer 
Alternativ zum Vorgenannten können Sie ebenfalls auf den Online-Vertrag der Handwerkskammer zurückgrei-
fen: https://www.handwerk-owl.de/artikel/online-ausbildungsvertrag-35,454,1265.html 
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Antrag auf Eintragung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte die Daten des Aus-
bilders/ der Ausbilderin 
eintragen. 
Bei erstmaliger Benen-
nung sind die Nachweise 
über die erworbene Aus-
bildungsberechtigung bei-
zufügen. 

Bitte die jeweilige Berufsschule eintragen. Die Anmeldung zur Berufsschule erfolgt durch den Ausbildungsbetrieb unter  
https://betriebe.schulbewerbung.de. Die Einschulung findet für die neuen Auszubildenden im 1. Aj. am ersten Schultag nach den Ferien statt. Mitzu-
bringen sind das letzte Schulzeugnis (im Original und in Kopie), der Ausbildungsvertrag (im Original und in Kopie) sowie der Lebenslauf. 
 

Bereich PADERBORN 
 
gewerbl.-technische Berufe:  
Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Paderborn ( 05251 / 1423100) 
 
Bäcker, Fleischer und Friseur: 
Helene-Weber-Berufskolleg Paderborn ( 05251 / 1423200) 
 
kaufmännische Berufe: 
Berufskolleg Schloß Neuhaus ( 05254 / 93190) 
Ludwig-Erhard-Berufskolleg Paderborn ( 05251 / 1423300) 

Bereich LIPPE 
 
Kfz, Maler, Bau, Dachdecker, Metall, Elektro: 
Lüttfeld-Berufskolleg Lemgo ( 05261 / 80701) 
 
Sanitär, Friseur, Bäcker, Konditor, SHK: 
Felix-Fechenbach-Berufskolleg Detmold ( 05231 / 608200) 
 
Tischler: 
Felix-Fechenbach-Berufskolleg Detmold ( 05231 / 608300) 
 

 
 

Bitte Eintrag auf 
Eintragung vom 
Betriebsinhaber 
unterschreiben! 

Bitte schulische/ sonstige 
Vorbildung angeben. 
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Berufsausbildungsvertrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte auf der linken 
Seite die vollstän-
dige Betriebsbe-
zeichnung eintra-
gen und auf der 
rechten Seite die 
Daten Ihres/Ihrer 
Auszubildenden. 

Wird nicht am Ort der Betriebs-
anschrift ausgebildet, ist die 
Anschrift der Ausbildungs-
stätte (z.B. Filiale) gesondert 
anzugeben. Soll die Ausbil-
dung in mehreren Filialen 
stattfinden, ist dies in einer Zu-
satzvereinbarung gesondert 
zu vereinbaren (Hinweis unter 
Punkt F erforderlich). 

Bitte die Ausbildungsdauer 
nach der Ausbildungsordnung 
ankreuzen. Soll die Ausbil-
dung verkürzt werden, so ge-
ben Sie bitte die Monate sowie 
den Grund für die Verkürzung 
an und fügen Nachweise zur 
Anrechnung einer beruflichen 
Vorbildung oder eines erwor-
benen Schulabschlusses bei. 
Bei Fragen zur Anrechnung 
von Schulabschlüssen etc. 
helfen unsere Ansprechpart-
nerinnen gerne weiter. 

Die einzutragende 
Berufsbezeich-
nung (und ggf. 
Fachrichtung) 
muss der jeweili-
gen Ausbildungs-
ordnung entspre-
chen. 

1. JAHRESURLAUBSAN-
SPRUCH: 
Bei Tarifgebundenheit ergibt 
sich der Urlaubsanspruch aus 
dem Tarifvertrag. Ansonsten 
gilt für Erwachsene: 24 Werk-
tage (20 Arbeitstage) 
Für Jugendliche unter 18 Jah-
ren gilt das Jugendarbeits-
schutzgesetz. Maßgeblich ist 
das Alter zu Beginn des Kalen-
derjahres. 
 
2.TEILURLAUBSASPRUCH: 
Besteht das Ausbildungsver-
hältnis im Kalenderjahr weni-
ger als 12 Monate, hat der 
Auszubildende Anspruch auf 
Teilurlaub (für jeden vollen 
Ausbildungsmonat 1/12 des 
Jahresurlaubs). Bruchteile von 
mindestens einem halben Tag 
sind aufzurunden. 
Ausnahme: 
Bei AUSBILDUNGSBEGINN 
vor dem 01.07. oder AUSBIL-
DUNGSENDE nach dem 
30.06. hat der Lehrling min-
destens den vollen Urlaubsan-
spruch. Dieser Mindestan-
spruch darf nicht unterschrit-
ten werden. Die Berechnung 
des Teilurlaubs ist in den Fäl-
len entsprechend zu korrigie-
ren, in denen der tarifliche An-
spruch geringer als der ge-
setzliche Mindestanspruch ist. 
 
Werktage = Urlaub bei einer  
6-Tage Woche 
Arbeitstage = Urlaub bei einer 
5-Tage-Woche 

Bei Minderjährigen müssen beide El-
tern gemeinsam unterschreiben, sofern 
nicht einer von ihnen das alleinige Sor-
gerecht hat. Das alleinige Sorgerecht ist 
entsprechend nachzuweisen. 

Bei Tarifgebundenheit ist mind. die tarifliche Ausbil-
dungsvergütung zu zahlen. 
 
Sofern keine Tarifregelung vorliegt, orientieren Sie sich 
bitte an branchenverwandten Vergütungen oder ver-
gleichbaren Tarifen! Grundsätzlich gilt seit 01.01.2020 
die Mindestausbildungsvergütung! 

Die ärztliche Be-
scheinigung ist 
nur bei minder-
jährigen Auszu-
bildenden erfor-
derlich und muss 
mit den Vertrags-
unterlagen einge-
reicht werden. Der 
dafür erforderliche 
Untersuchungs-
berechtigungs-
schein (UBS) 
muss online bean-
tragt werden. Wei-
tere Informationen 
erhalten Sie auf 
unserer Home-
page. 

Die Angabe, wie 
der Ausbil-
dungsnachweis 
(Berichtsheft) ge-
führt wird, ist ver-
pflichtend. 
 
Weitere Informati-
onen zum digita-
len Berichtsheft 
finden Sie unter:  
https://www.kh-
online.de/ausbil-
dungsmanage-
ment/digitales-be-
richtsheft/ 

Die Betriebsnummer der 
Bundesagentur für Arbeit 
(SGB Nummer) finden Sie als 
AG-Nummer auf den monatli-
chen Mitteilungen an die Sozi-
alversicherung. 


